
1. Status-Entwicklung in Deutschland 

Status Verfassung Art. 3: Norddeutscher Bund und Deutsches Kaiserreich  

1867  BG Nr. 1, Verfassung Norddeutscher Bund, Art. 3 Status Bundesangehörigkeit, 

           Für den ganzen Umfang des Bundesgebietes besteht ein gemeinsames Indigenat, 

           Bundesangehörigkeit mit der Eigenschaft als Bundesangehöriger. 

1870  Bundes-Gesetz Nr. 510:  

           Am 1.1.1871 trat die gemeinsame zusätzliche Bundesangehörigkeit im Status B u StA 

           in Kraft. Die Staaten verliehen ihren Status und zusätzlich die Bundesangehörigkeit. 

1871  Reichs-Gesetz Nr. 628:  
           Gesetz, betreffend die Verfassung des Deutschen Reichs, vom 16. April.  
           Art. 3, Status Reichsangehörigkeit mit der Eigenschaft als Reichsangehöriger. 
           Für ganz Deutschland besteht ein gemeinsames Indigenat (Reichsangehörigkeit) 

           Bundesgesetze wurden Reichsgesetze           Bundesstaaten wurden Reichsstaaten 

           Reichs-Gesetz Nr. 510 

           Am 16. April 1871 wurde die gemeinsame zusätzliche Bundesangehörigkeit ausge- 

           tauscht mit der Reichsangehörigkeit. Art. 3 der Verfassung änderte den Status zum 

           R u StA. Die Staaten verliehen ihren Status und zusätzlich die Reichsangehörigkeit. 

1884  Erwerb von deutschen Kolonien in Übersee.  

           Die Verfassung war in den deuten Schutzgebieten nicht gültig. 

1888  RG Nr. 1776  Kolonie-Status in Übersee 

           Das Grundgesetz der deutschen Schutzgebiete verlieh in Übersee den Kolonie-Status 

           Unmittelbare Reichsangehörigkeit. Der Status UR war statuswidrig verlinkt mit Art. 3 

           der Verfassung: Für ganz Deutschland bestand nun ein gemeinsames Indigenat mit 

           dem Staus UR. Kolonie-GG und Verfassung waren im Art. 3 verschmolzen. Der ver- 

           mischte Zustand im Art. 3 wurde nicht erkannt. Die Deutschen waren in ihren Heimat- 

           Staaten Unmittelbare Reichsangehörige und verbunden mit dem Kolonie-Grundgesetz. 

1914  RG Nr. 628  Verfassung Art. 3: Status UR ausgetauscht mit UR-D = StA-D 

           RG Nr. 4266  Kolonie-Status                 UR-D                                            verlinkt mit Art. 3  
            Doppelter Status                                               D u StA-D                Staaten verlinkt mit Art. 3 
           RG Nr. 4263  Getrennter Status               UR-D o StA-D                              verlinkt mit Art. 3 
           Doppelter und getrennter Status                                                         aufgehoben im Art. 3 

           Art. 3  Kolonie-Käfig                    UR-D = StA-D               Deutschlands Staaten kolonisiert. 
 

           Der Status UR-D aus Übersee kolonisierte mit seiner Verlinkung Art. 3 der Verfassung. 
           Die verlinkte Eigenschaft D verschmolz die Staaten mit dem Kolonie-Status UR-D im 
           Art. 3 der Verfassung. Das Kolonie-GG und die Verfassung waren gleich = geschaltet. 
           Im Art. 3 der Verf. stand: Für ganz Deutschland besteht ein gemeinsames Indigenat. 



1.  Status-Überprüfung nach Fakten             Schwerpunkt Art. 3 der Verfassung 

Rechtsbegriffe sind allemal kantig, das Verschwimmen des einen in den anderen wäre der Tod der 

Wissenschaft, der Tod des Rechtslebens und würde zur Verwässerung des technischen und recht-

lichen Begriffes führen (z. B. das Grundgesetz der deutschen Kolonien ist die Verfassung des Reichs). 

    Fragen, die mit Nein angekreuzt werden, auf einem Extrablatt kurz erklären 

1. Wurde 1871 der doppelte Status BuStA vom Status RuStA abgelöst          O  Ja        O  Nein 

2. Die Verf. von 1871 war nicht für die deutschen Kolonien bestimmt           O  Ja        O  Nein 

3. War der Kolonie-Status UR im RG Nr. 1776 verlinkt mit Art. 3 der Verf.   O  Ja        O  Nein 

4. War das Schutzgebietsgesetz das GrundGesetz der deutschen Kolonien O  Ja        O  Nein 

5. Wurde der Status im Art. 3 der Verf. 1888 zu  URuStA  kolonisiert            O  Ja        O  Nein 

6. War 1888 das Kolonie-GG mit der Verf. im Art. 3  gleich = geschaltet       O  Ja        O  Nein 

7. Gab es 1914 im Art. 3 der Verfassung die Eigenschaft als Deutscher          O  Ja        O  Nein 

8. War 1914 der neue Kolonie-Status UR-D für die Schutzgebiete                  O  Ja        O  Nein 

9. War 1914 die UR-D im RG Nr. 4266 verlinkt mit Art. 3 der Verf.                  O  Ja       O  Nein 

10. War der getrennte Status UR-D oder StA-D verlinkt mit Art. 3                  O  Ja        O  Nein 

11. War der getrennte Status im Art. 3 UR-D = StA-D  aufgehoben                 O  Ja       O  Nein 

12. Beseitigte 1914 Art. 3  UR-D = StA-D  die Hoheitsrechte der Staaten       O  Ja        O  Nein 

13. War 1914 der rechtliche Begriff Deutschland im Art. 3 kolonisiert           O  Ja        O  Nein 

14. Tarnte 1914 das StAG § 1 den Kolonie-Status UR-D = StA-D  im Art. 3     O  Ja        O  Nein 

15. Wurde 1914 in den D Kolonien der Ausnahmezustand ausgerufen          O  Ja        O  Nein 

16. War 1914 der Belagerungszustand im DR durch Art. 3 ungültig                O  Ja        O  Nein 

17. Ist der Begriff Deutscher seit 1914 eine juristische Person                         O  Ja        O  Nein 


